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GRÜNDER, ALLEININHABER, HERAUSGEBER UND POSTANSCHRIFT (ZENTRALE) KOMMUNIKATION 

CHEFREDAKTEUR An der Kreuzkirche 17-19, 44623 Herne, Backoffice | 0800 4288374 

Stefan Budde-Siegel VDI, Freiberufler Deutschland, NRW Herne | 02323 9939414 

Gelistet bei dpa und Google News.  Steuernr. (Firmensitz) WhatsApp 

Finanzamt Herne 0176 47508899 (WhatsApp Nachrichten sind in der Regel kostenlos, es  

GESCHÄFTSZEITEN 325/5025/5655 können jedoch Gebühren für die Datenübertragung anfallen.) 

Montag - Freitag 

10:00 Uhr - 22:00 Uhr Umsatzsteuer ID-Nr. E-Mail: info@sonntagsnachrichten.news 

DE267351920 Internet: www.sonntagsnachrichten.news 

Geschlechterneutrale Formulierungen gem. Europäischer Charta | In diesem Schriftstück wird für alle Personen die männliche Sprachform verwendet. Hierin soll keine Bevorzugung des Männlichen, keine Diskriminierung des Weiblichen oder 

den Diversen zum Ausdruck kommen. Selbstverständlich sind damit alle drei Geschlechter gemeint. Die gewählte Form dient allein der besseren Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Textes. 

Hinweise zum Datenschutz | Ihre persönlichen Daten werden von der stefanbuddesiegel Unternehmensgruppe nur zu dem von Ihnen gewünschten Zweck, zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, zur Auftragsbearbeitung oder zu Abrechnungszwecken 

gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO sachgerecht genutzt und gespeichert. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass Gespräche zum Auftragsnachweis, zur 

Qualitätskontrolle und Schulung unserer Mitarbeiter aufgezeichnet oder / und mitgehört werden können. Telefonmitschnitte erfolgen ausschließlich zum genannten Zweck und der Verbesserung unserer Services. Die aufgezeichneten Daten 

werden unmittelbar nach Zweckerfüllung oder / und dem Gesprächsende gelöscht. Auf schriftlichen Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gem. Art. 21 DSGVO und § 36 BDSG 

widerspricht die stefanbuddesiegel Unternehmensgruppe jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe der eigenen Daten, der von Stefan Budde-Siegel oder / und der unserer Mitarbeiter ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Geneh-

migung durch die stefanbuddesiegel Unternehmensgruppe, die Betroffenen selbst oder Stefan Budde-Siegel in Persona.                   01/2023 

Sonntag, 12.02.2023 

sn_briefbogen_23012600.docx 

AUFTRAGSVERARBEITUNGS-VERTRAG (AV-VERTRAG) GEM. ART. 28 DSGVO 

zwischen dem / der 

- Verantwortlicher - nachstehend Auftraggeber genannt -

und der 

SN SONNTAGSNACHRICHTEN 

Inhaber / Vertreter gem. Art. 27 DSGVO: Stefan Budde-Siegel VDI, Freiberufler 

An der Kreuzkirche 17-19 

44623 Herne 
- Auftragsverarbeiter - nachstehend Auftragnehmer genannt -

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

1. Gegenstand - Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus den jeweiligen, einzeln geschlos-

senen Leistungsvereinbarungen (Bestellungen / Aufträge) zwischen den Vertragspartnern,

auf die hier nicht gesondert verwiesen wird. Diese Leistungsvereinbarungen können

schriftlich, aber auch mündlich geschlossen werden / sein.

2. Dauer - Der Auftrag ist unbefristet erteilt und kann von beiden Parteien mit einer Frist von

6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung

bleibt hiervon unberührt.
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2. Konkretisierung des Auftragsinhalts 

 

1. Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten - Die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber erfolgen ausschließ-

lich zur Bearbeitung der in der Leistungsvereinbarung beschriebenen Arbeiten / Dienstleis-

tungen und sind nur dazu zulässig. 

 

Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in ei-

nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland 

bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die be-

sonderen Voraussetzungen der Artt. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Das angemessene Schutzni-

veau in wird hergestellt durch verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Art. 46 Abs. 2 

lit. b i.V.m. 47 DSGVO). 

 

2. Art der Daten- Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten ist, die für die Abrech-

nung und Bearbeitung des in der Leistungsvereinbarung konkret beschrieben, Auftrags 

notwendigen Daten. Wie z. B.: 

 

a) Personenstammdaten  

b) Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail, …) 

c) Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)  

d) Kundenhistorie 

e) Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

f) Planungs- und Steuerungsdaten 

g) Auskunftsangaben (von Dritten, z. B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen Verzeich-

nissen, …) 

h) Sonstiges 

 

3. Kategorien betroffener Personen - Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen 

Personen umfassen: 

 

a) Kunden 

b) Interessenten 

c) Abonnenten 

d) Beschäftigte 

e) Lieferanten 

f) Handelsvertreter 

g) Ansprechpartner 

h) Subunternehmer 

i) Handwerker 

j) Fachplaner 

k) Sonstige 
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3. Technisch-organisatorische Maßnahmen 

 

1. Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten 

und erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verar-

beitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentie-

ren und dem Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftragge-

ber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung 

ein Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich um-

zusetzen. 

 

2. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DSGVO insbesondere in 

Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DSGVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den 

zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung 

eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integ-

rität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der 

Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verar-

beitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für 

die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu be-

rücksichtigen. 

 

3. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fort-

schritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alterna-

tive adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten 

Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentie-

ren. 

 

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten 

 

1. Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig, 

sondern nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder 

deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmit-

telbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüg-

lich an den Auftraggeber weiterleiten. 

 

2. Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, 

Berichtigung, Daten-Portabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftrag-

gebers unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen. 

 

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 

 

Der Auftragnehmer ist nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet. Als 

Ansprechpartner beim Auftragnehmer wird Herr Stefan Budde-Siegel, Inhaber, Mobil: 

+49.176 47508899, E-Mail: stefanbuddesiegel@gmail.com, benannt. 



 

 

Seite 4 von 8 

6. Unterauftragsverhältnisse 

 

1. Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu 

verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht 

hierzu gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z. B. als Telekommunikationsleis-

tungen, Post- / Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsor-

gung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, 

Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbei-

tungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewähr-

leistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei 

ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Verein-

barungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

 

2. Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vor-

heriger ausdrücklicher schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des Auftraggebers 

beauftragen. Die Auslagerung auf Unterauftragnehmer oder der Wechsel des bestehen-

den Unterauftragnehmers sind zulässig, soweit: 

 

a) der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Unterauftragnehmer dem Auftrag-

geber eine angemessene Zeit vorab schriftlich oder in Textform anzeigt und 

b) der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten gegenüber dem 

Auftragnehmer schriftlich oder in Textform Einspruch gegen die geplante Auslage-

rung erhebt und 

c) eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DSGVO zugrunde 

gelegt wird. 

 

3. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftrag-

nehmer und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen 

für eine Unterbeauftragung gestattet. 

 

4. Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR 

stellt der Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende 

Maßnahmen sicher. Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt 

werden sollen. 

 

5. Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer ist nicht gestattet. 

 

7. Kontrollrechte des Auftraggebers 

 

1. Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen 

durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennendem Prüfer durchführen zu lassen. Er 

hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden 

sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Ge-

schäftsbetrieb zu überzeugen.  
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2. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflich-

ten des Auftragnehmers nach Art. 28 DSGVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer ver-

pflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 

und insbesondere die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

nachzuweisen.  

Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann 

erfolgen durch die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DSGVO. 

 

3. Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer ei-

nen Vergütungsanspruch geltend machen. 

 

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers 

 

1. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artt. 32 bis 

36 der DSGVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflich-

ten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. 

Hierzu gehören u. a. 

 

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organi-

satorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die 

prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung 

durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevan-

ten Verletzungsereignissen ermöglichen; 

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auf-

traggeber zu melden; 

c) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegen-

über dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche 

relevante Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen; 

d) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung; 

e) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der 

Aufsichtsbehörde. 

 

2. Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht 

auf ein Fehlverhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer 

eine Vergütung beanspruchen. 

 

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers 

 

1. Mündliche Weisungen bestätigten der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform).  

 

2. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Mei-

nung ist, eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist 

berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung so lange auszusetzen, bis sie 

durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. 
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10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 

 

1. Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. 

Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ord-

nungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die 

Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 

 

2. Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung 

durch den Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der 

Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- 

und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftrags-

verhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung 

datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Pro-

tokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.  

 

3. Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverar-

beitung dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend den jeweiligen Aufbewah-

rungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlas-

tung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben. 

 

11. Sonstiges 

 

Die Anlage „Technisch-organisatorische Maßnahmen“ die jeweils gültigen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen des Auftragnehmers und die jeweils gültige Preisliste des Auftragneh-

mers sind Bestandteil dieses Vertrages. 

 

 

,   

Ort, Datum   Unterschrift/en Auftraggeber/in 1, 4 

 

 

,   

Ort, Datum   Unterschrift/en Auftragnehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Nichtzutreffendes streichen 
2 bitte Thema genau benennen 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen 
4 Bei Eigentümergemeinschaften / jur. Personen sind Unterschriften des Vertretungsberechtigten bzw. aller Eigentümer erforderlich. Bei Eheleuten ist ein Vertreter dieser frei zu bestimmen. 



 

 

Seite 7 von 8 

ANLAGE: TECHNISCH-ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 

 

 

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

 

Zutrittskontrolle 

Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z. B.: Magnet- oder Chipkarten, 

Schlüssel, elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner, Alarmanlagen, Videoanlagen; 

 

Zugangskontrolle 

Keine unbefugte Systembenutzung, z. B.: (sichere) Kennwörter, automatische Sperrmecha-

nismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern; 

 

Zugriffskontrolle 

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.: 

Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Protokollierung von Zugrif-

fen; 

 

Trennungskontrolle 

Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, 

z.B. Mandantenfähigkeit, Sandboxing; 

 

Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO) 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuzie-

hung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zuge-

ordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 

werden und entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen; 

 

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

 

Weitergabekontrolle 

Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertra-

gung oder Transport, z. B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische 

Signatur; 

 

Eingabekontrolle 

Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme 

eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, Dokumentenma-

nagement; 
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3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

 

Verfügbarkeitskontrolle 

Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: Backup-Strategie (on-

line/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Virenschutz, 

Firewall, Meldewege und Notfallpläne; 

 

Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO); 

  

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d 

DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO) 

 

▪ Datenschutz-Management; 

▪ Incident-Response-Management; 

▪ Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO); 

▪ Auftragskontrolle 

 

Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO ohne entsprechende Wei-

sung des Auftraggebers, z. B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsma-

nagement, strenge Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrol-

len. 

 

 


